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§ 1 Geltung der Bedingungen 
(1) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließ-
lich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch 
für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme 
der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. 
Gegenbestätigungen des Käufers/Bestellers unter Hinweis auf seine Ge-
schäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. 
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Käufer/Besteller 
zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich 
niederzulegen. 
§ 2 Angebot und Vertragsschluss 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch 
für Angaben in Prospekten und Anzeigen, usw. 
Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechts-
wirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen 
Bestätigung unsererseits. 
(2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte, Muster oder sonstige 
Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich 
vereinbart wird. 
(3) Unsere Angestellten, sowie alle Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 
sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche 
Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrags 
hinausgehen. 
§ 3 Preise 
(1) Es gelten die Preise unserer jeweils gültigen Preisliste. Maßgebend 
sind aber die in der Auftragsbestätigung genannten Preise zuzüglich der 
jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leis-
tungen werden gesondert berechnet. 
(2) Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Lager Pför-
ring einschließlich normaler Verpackung. 
§ 4 Liefer- und Leistungszeit 
(1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich verein-
bart werden können, bedürfen der Schriftform. 
(2) Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und 
auf Grund von Ereignissen, die uns die Lieferung nicht nur vorüberge-
hend wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören 
insbesondere Streik, Aussperrung, Material-, Energie-, Arbeitskräfte- und 
Transportraummangel aber auch Produktionsstörungen einschließlich 
Fehlbrand, sowie behördliche Anordnungen, usw., auch wenn sie bei un-
seren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten–, haben wir 
auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertre-
ten. Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschie-
ben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom 
Vertrag zurückzutreten. 
(3) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käu-
fer/Besteller nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsicht-
lich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert 
sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, so 
kann der Käufer/Besteller hieraus keine Schadensersatzansprüche her-
leiten. Auf die genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn 
wir den Käufer/Besteller unverzüglich benachrichtigen. 
(4) Sofern wir die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und 
Termine zu vertreten haben oder wir uns in Verzug befinden, hat der Käu-
fer/Besteller Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 
0,5% für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchs-
tens bis zu 5% des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Liefe-
rungen und Leistungen. Darüberhinausgehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober 
Fahrlässigkeit unsererseits. 
(5) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es 
sei denn die Teillieferung oder Teilleistung ist für den Käufer/Besteller 
nicht von Interesse. 
(6) Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungsverpflichtungen setzt die 
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des 
Käufers/Bestellers voraus. 
(7) Kommt der Käufer/Besteller in Annahmeverzug, so sind wir berech-
tigt, Ersatz des uns entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des 
Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und 
des zufälligen Untergangs auf den Käufer/Besteller über. 
§ 5 Gefahrübergang 
(1) Die Gefahr geht auf den Käufer/Besteller über, sobald die Sendung 
an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder 
zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Wird der  

 
 
 
 
Versand auf Wunsch des Käufers/Bestellers verzögert, geht die Gefahr 
mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. 
(2) Auf Wunsch des Käufers/Bestellers werden die Lieferungen in seinem 
Namen und auf seine Rechnung versichert. 
§ 6 Mängelgewährleistung, Mängelrüge 
(1) Die Produkte werden frei von Fabrikations- und Materialmängeln ge-
liefert; die Frist für die Geltendmachung der Mängelansprüche beträgt 
ein Jahr ab Lieferung der Produkte. Maßgeblich für die zu liefernden Er-
zeugnisse sind die einschlägigen Industrie-Normen, sofern nichts ande-
res schriftlich vereinbart ist. Abweichungen, Veränderungen oder Tole-
ranzen im Rahmen der einschlägigen Industrie-Normen stellen nur eine 
unerhebliche Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit dar. Die 
bei der Herstellung, Transport oder Verarbeitung grob keramischer Er-
zeugnisse auftretenden, geringfügigen Schäden, Form- und Farbabwei-
chungen oder Ausblühungen, die die übliche Verwendbarkeit nicht er-
heblich beeinträchtigen, können ebenso wenig beanstandet werden, 
wie handelsüblicher Bruch. 
(2) Werden unsere Aufbauanleitungen oder technischen Verarbeitungs-
vorlagen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, 
Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht 
den Originalspezifikationen entsprechen, so entfallen Ansprüche wegen 
Mängel der Produkte, wenn der Käufer/Besteller eine entsprechende 
substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel 
herbeigeführt hat, nicht widerlegt. 
(3) Der Käufer/Besteller hat die gelieferte Ware unverzüglich 
zu untersuchen, erkennbare Mängel, Mengendifferenzen oder Falschlie-
ferungen sind uns unverzüglich, in jedem Fall aber vor Verbindung, Ver-
mischung oder Verarbeitung, schriftlich anzuzeigen. Verdeckte Mängel, 
die auch bei sorgfältiger Prüfung nicht unverzüglich nach Lieferung ent-
deckt werden können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich 
mitzuteilen. 
(4) Bei fristgerechter, berechtigter Mängelrüge können wir nach unserer 
Wahl unentgeltlich nachbessern, neu liefern oder die Leistung neu er-
bringen. Schlagen Ersatzlieferungen bzw. Nachbesserungen fehl oder 
erfordern sie einen unverhältnismäßigen Aufwand, so kann der Käu-
fer/Besteller - unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom 
Vertrag zurücktreten oder – nach Einbau – nur Minderung des Kaufprei-
ses verlangen. 
(5) Bei Mängelrügen, die durch uns anerkannt sind, ist der Käufer/Bestel-
ler berechtigt, Zahlungen nur in einem Umfange zurückzubehalten, die 
in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln ste-
hen. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns ent-
standenen Aufwendungen ersetzt zu verlangen. 
(6) Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. 
(7) Ansprüche wegen Mängel gegen uns stehen nur dem unmittelbaren 
Käufer/Besteller zu und sind nicht abtretbar. 
§ 7 Eigentumsvorbehalt 
(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldo-
forderungen aus Kontokorrent), die uns aus jedem Rechtsgrund gegen 
den Käufer/Besteller jetzt oder künftig zustehen, werden uns die folgen-
den Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen nach unserer Wahl frei-
geben werden, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 
20% übersteigt. 
(2) Die Ware bleibt unser Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung er-
folgen stets für uns als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Er-
lischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung, so wird bereits jetzt ver-
einbart, dass das (Mit-) Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache 
wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf uns übergeht. Der Käufer/Bestel-
ler verwahrt unser (Mit-) Eigentum unentgeltlich. Ware, an der uns (Mit-) 
Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet. 
(3) Der Käufer/Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungs-
gemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er 
nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind 
unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechts-
grund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehalts-
ware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforde-
rungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer/Besteller bereits jetzt siche-
rungshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir ermächtigen ihn widerruf-
lich, die an uns abgetretenen Forderungen für unsere Rechnung im ei-
genen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur 
widerrufen werden, wenn der Käufer/Besteller seinen Zahlungsverpflich-
tungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Der Käufer/Besteller tritt uns 
auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderung gegen ihn ab, 
die ihm durch Verbindung der Waren mit einem 
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Grundstück gegen einen Dritten erwachsen, insbesondere der An-
spruch auf Bestellung einer Sicherungshypothek gem. § 648 BGB. Die-
ser geht aufgrund und mit der vereinbarten Forderungsabtretung im 
Wert der gelieferten Baustoffe auf uns über. Auf Verlangen ist der Käu-
fer/Besteller verpflichtet, uns mitzuteilen, ob und wann die gelieferten 
Baustoffe eingebaut wurden. Hat er selbst die Eintragung einer Siche-
rungshypothek erwirkt, ist er auf Aufforderung verpflichtet, diese und die 
Rechte hieraus an uns zu übertragen. 
(4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändun-
gen, wird der Käufer/Besteller auf unser Eigentum hinweisen und uns 
unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durch-
setzen können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem 
Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer/Besteller. 
(5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zah-
lungsverzug – sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die 
Vorbehaltsware heraus zu verlangen. 
§ 8 Zahlung 
(1) Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen 30 Tage 
nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Wir sind berechtigt, trotz 
anders lautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf 
dessen ältere Schulden anzurechnen, wenn wir den Käufer/Besteller 
über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten 
und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf 
die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzu-
rechnen. 
(2) Skonto darf nur bis zum angegebenen Termin in der auf der Rech-
nung ausgewiesenen Höhe in Abzug gebracht werden, nicht jedoch auf 
die Transportkosten.  
(3) Ladevorrichtungen (z.B. Paletten) werden dem Käufer in Rechnung 
gestellt; bei fracht- und spesenfreier Rückgabe in wiederverwendungs-
fähigem Zustand vergüten wir einen Teil des Kaufpreises. Ebenso sind 
wir berechtigt, für den Einsatz von Spezialgeräten (z.B. LKW-Kran, Palet-
ten- Hubwagen etc.) eine Gebühr zu verlangen und für Folien- und Spe-
zialverpackungen gesonderten Aufschlag zu erheben. Die Preise für die 
Ladevorrichtungen, Einsatz von Spezialgeräten sowie für Verpackung 
richten sich nach der jeweils gültigen Preisliste.  
(4) Gerät der Käufer/Besteller in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem 
betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe von 4 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Sie sind 
dann niedriger anzusetzen, wenn der Käufer/Besteller eine geringere 
Belastung nachweist; der Nachweis eines höheren Schadens durch uns 
ist zulässig. 
(5) Wenn uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit 
des Käufers in Frage stellen, insbesondere seine Zahlungen einstellt, 
oder wenn uns andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdig-
keit des Käufers in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Rest-
schuld fällig zu stellen. Wir sind in diesem Falle außerdem berechtigt, 
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen. 
(6) Der Käufer/Besteller ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Min-
derung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend ge-
macht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt worden oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung ist der 
Käufer/Besteller jedoch auch wegen Gegenansprüchen aus demselben 
Vertragsverhältnis berechtigt. 
§ 9 Haftung 
(1) Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflicht-
verletzung, einschließlich unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen,  
soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 
(2) Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir für jede Fahr-
lässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens.  
Ansprüche auf entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen, aus 
Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige mittelbare und 
Folgeschäden können nicht verlangt werden, es sei denn, ein von uns 
garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt gerade, den  
Käufer/Besteller gegen solche Schäden abzusichern. 
(3) Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den Absätzen  
1 und 2 gelten nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens un-
sererseits entstanden sind, sowie bei einer Haftung für garantierte Be-
schaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsge-
setz sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit. 
(4) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt 
ist, gilt dies auch für unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 
(5) Soweit dem Käufer/Besteller aus den vorstehenden Bestimmungen                              
Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf von zwei 
Jahren. 

§ 10 Geheimhaltung 
Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die 
uns im Zusammenhang mit Bestellungen unterbreiteten Informationen 
nicht als vertraulich. 
§ 11 Sonderbedingungen für vorgefertigte Kaminelemente 
(1) Unsere Angebote sind unverbindlich. Die Bestellung ist das Angebot 
im Rechtssinn, die durch unsere Auftragsbestätigung zum Vertrags-
schluss führt. Sollte die Prüfung der eingereichten Planunterlagen erge-
ben, dass der Auftrag ganz oder teilweise nicht mit vertretbarem techni-
schem oder wirtschaftlichem Aufwand durchführbar ist, sind wir zum 
gänzlichen oder teilweisen Rücktritt vom Vertrag berechtigt, ohne dass 
der Besteller Schadensersatzansprüche geltend machen könnte. 
(2) Wir sind berechtigt, die Preise nach der eigenen Kalkulation zu erhö-
hen, wenn der Besteller die zugrundeliegenden Pläne/Vorgaben nach 
Vertragsabschluss ändert. Die Erstellung eines Rasterplans ist im Grund-
preis enthalten. Der Preis für Zusatzleistungen zuzüglich gesetzlicher 
Mehrwertsteuer bestimmt sich nach den jeweils gültigen Preislisten. 
(3) Der Lauf der Lieferfrist ist gehemmt, bis sämtliche technischen Fragen 
geklärt sind. Werden später auftretende technische Rückfragen nicht so-
fort vom Besteller beantwortet, so gehen etwaige dadurch bedingte Lie-
ferungsverzögerungen nicht zu unseren Lasten. Entsprechendes gilt bei 
nachträglichen Änderungswünschen des Bestellers. 
(4) Die Erstellung eines Standsicherheitsnachweises ist, nur soweit durch 
unsere Systemstatik abgedeckt, in unserem Leistungsumfang enthalten. 
Die von uns vorgenommene Bemessung der Bewehrung entbindet den 
Auftraggeber trotzdem nicht von der Verpflichtung, gem. Art 14 der Bay. 
Bauordnung die Standsicherheit der baulichen Anlage zu gewährleis-
ten, wobei unsere Systemstatik berücksichtigt werden muss. 
(5) Der Rasterplan ist vom Besteller unmittelbar nach Zugang zu über-
prüfen und freizugeben. Einwendungen sind unverzüglich zu erheben. 
Geht die Freigabe nicht oder nicht rechtzeitig ein, so gilt das nach dem 
unbeanstandeten Plan gefertigte Produkt als vertragsgemäße Erfüllung. 
(6) Der Besteller hat sich genau an den Rasterplan zu halten. Um Lager-
schäden zu vermeiden, sind die einschlägigen Hinweise in der Aufbau-
anleitung zu beachten. 
(7) Die Abnahme erfolgt bei Abholung mit der Übergabe an den Fracht-
führer, bei der Lieferung mit der Übergabe an den Besteller oder seinen 
Bevollmächtigten. 
(8) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unter-
lagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Vor ihrer Wei-
tergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen Zustim-
mung. Die zur Bearbeitung eingereichten Pläne verbleiben bei uns. 
§ 12 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 
(1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbezie-
hungen zwischen uns und Käufer/Besteller gilt das Recht der Bundesre-
publik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine 
Anwendung. 
(2) Soweit der Käufer/Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Pförring 
als Erfüllungsort ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Ver-
tragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. 
(3) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine 
Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder 
werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen 
oder Vereinbarungen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich viel-
mehr, in einem derartigen Fall eine wirksame oder durchführbare 
Bestimmung an die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
zu setzen, die dem Geist und dem Zweck der zu ersetzenden Bestim-
mung, soweit wie möglich entspricht; dasselbe gilt für etwaige Lücken 
im Vertrag. 
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